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In seiner Dissertationsschrift, die 2009 von
der Humboldt-Universität zu Berlin ange-
nommen wurde, setzt sich Matthias Dahlke
mit den staatlichen Reaktionen auf terroristi-
sche Geiselnahmen und Entführungen in der
ersten Hälfte der 1970er-Jahre auseinander.
Dabei richtet er sein Hauptaugenmerk auf
Westdeutschland, Österreich und die Nieder-
lande sowie hier vor allem auf die „transna-
tional agierenden Terroristen“ (S. 2). Im Mit-
telpunkt stehen sechs Fälle politischer Geisel-
nahmen: Für Deutschland ist dies zum einen
die Geiselnahme israelischer Sportler im Rah-
men der Olympischen Spiele 1972 in Mün-
chen, die weltweit für Entsetzen sorgte. Zum
anderen geht es um die Entführung des Ber-
liner CDU-Spitzenpolitikers Peter Lorenz im
Februar 1975 durch Mitglieder der Bewegung
2. Juni; in diesem Fall wurden vier Häftlinge
freigepresst und nach Aden/Süd-Jemen aus-
geflogen. Für Österreich zieht Dahlke den An-
schlag von Palästinensern auf einen Reise-
zug mit so genannten „Transitjuden“ im Jah-
re 1973 heran. Im Tausch für das Leben der
jüdischen Geiseln, die aus der Sowjetunion
kamen und nach Israel übersiedeln wollten,
stimmte die Regierung der Schließung des
Transitlagers Schönau zu. In diesem Kontext
wurde dem Bundeskanzler Kreisky ein anti-
semitisch inspirierter Populismus vorgewor-
fen. Als zweites Beispiel für Österreich unter-
sucht der Autor den Anschlag vom Dezem-
ber 1975 auf die Ministerkonferenz der OPEC
(Organisation Erdöl exportierender Länder)
in Wien unter Leitung des bekannten Terroris-
ten Ilich Ramírez-Sánchez („Carlos“). Exem-
plarisch für die Niederlande erörtert Dahlke
die Besetzung der französischen Botschaft in
Den Haag durch japanische Terroristen sowie
den ersten südmolukkischen Doppelanschlag
auf einen Passagierzug in der Nähe von Bei-
len und auf das indonesische Generalkonsulat

in Amsterdam im Dezember 1975.
Die sechs Fallbeispiele werden gewählt,

um zum einen Veränderungsprozesse des
transnationalen Terrorismus nachzuvollzie-
hen und zum anderen die Entwicklung der
„Unnachgiebigkeit“ – hier verstanden als
„ein bewusstes, strategisches Entgegenwir-
ken“ (S. 9) – in Westdeutschland, Österreich
und den Niederlanden beleuchten zu kön-
nen. Dahlke unternimmt in seiner Studie ei-
nen „nicht-systematischen, gegenüberstellen-
den Vergleich der staatlichen Reaktionen“ in
diesen Ländern (ebd.), wobei die im Kon-
text der sechs Fallstudien behandelten nicht-
staatlichen Akteure „mit Bezug auf die po-
litikwissenschaftliche, akteursbezogene Per-
spektive des Transnationalen als transnatio-
nale Terroristen“ bezeichnet werden (S. 37).
Ob sich tatsächlich – wie Dahlke es ver-
sucht – das Aufeinandertreffen von staatli-
chen und nicht-staatlichen Akteuren in Ter-
rorismusfragen mit der Abgrenzung in inter-
nationale und transnationale Verhältnisse in-
haltlich fassen lässt, ist kritisch zu sehen. Be-
denken erscheinen angebracht, wenn man be-
rücksichtigt, dass in dieser Arbeit der Begriff
des Transnationalen nicht nur herangezogen
wird, um das Verhältnis von staatlichen und
nichtstaatlichen Akteuren zu beleuchten, son-
dern auch, um durch einen Vergleich von drei
Staaten Rückschlüsse auf die Geschichte der
Einzelstaaten ziehen zu können. Unbestritten
ist der Begriff des Transnationalen in den letz-
ten Jahren oft nur als Neuauflage des Termi-
nus ‚international‘ und dazu noch inflationär
benutzt worden. Zu Recht verweist der Au-
tor selbst auf die Kritik von Kiran Klaus Patel,
wonach der Begriff „sogar in den Ruf einer
‚leere(n) Modeformel‘“ geraten sei (S. 35f.).
Umso notwendiger ist eine sorgfältige Defini-
tion und Begriffsabgrenzung.

Während der Begriff ‚transnationale Terro-
risten‘ im Kontext der Geiselnahmen von Bei-
len und Amsterdam 1975 plausibel erscheint,
ist es fraglich, ob er etwa auch für die Ent-
führung des CDU-Politikers Peter Lorenz im
selben Jahr angewendet werden kann. War-
um „mit transnationaler Perspektive [. . . ] die
Lorenz-Entführung [. . . ] ein reizvolles Fallbei-
spiel“ sei (S. 129), wird nicht deutlich. So han-
delte es sich bei den terroristischen Akteurin-
nen und Akteuren ausschließlich um Mitglie-
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der der Bewegung 2. Juni und damit um eine
terroristische Gruppe, die im Gegensatz zur
Roten Armee Fraktion über nahezu keine in-
ternationalen respektive transnationalen Kon-
takte verfügte. Durch die Entführung wurden
bis auf Horst Mahler fast ausschließlich Mit-
glieder der Bewegung 2. Juni selbst bzw. der
„Ruhr-Armee“ freigepresst. Begleitet wurden
sie von dem Pfarrer und ehemaligen Regie-
renden Bürgermeister Heinrich Albertz. Dass
so gut wie kein Staat bereit war, die freige-
lassenen Häftlinge aufzunehmen, ist bekannt.
Die Strafprozessakten spiegeln die massiven
Probleme der Bundesregierung wider, über-
haupt ein geeignetes Zielland bzw. einen Ziel-
flughafen zu finden. Selbst die sozialistische
Volksrepublik Süd-Jemen war nur mit Mühe
zu bewegen, der Maschine eine Landeerlaub-
nis zu geben. Im Oktober 1980 wurden die
Straftäter vom Oberlandesgericht Berlin we-
gen der Entführung von Peter Lorenz zu lang-
jährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Betrach-
tet man diesen Prozess, findet sich zunächst
einmal kein Ansatzpunkt für eine transnatio-
nale Perspektive.

Gerade vor diesem Hintergrund wäre
es aufschlussreich gewesen, nach mögli-
chen Verflechtungen, Verbindungslinien oder
Netzwerken zu suchen – etwa im Fall
der früheren Studentin Gabriele Kröcher-
Tiedemann. Sie war im Zusammenhang mit
der Lorenz-Entführung durch die Bewegung
2. Juni im März 1975 aus der Justizvollzugs-
anstalt Essen entlassen und in den Südjemen
geflogen worden. Bereits einige Monate spä-
ter war sie am OPEC-Überfall in Wien be-
teiligt. Tatsächlich belegt dieser Anschlag mit
insgesamt über 60 Geiseln (allein elf Ölminis-
ter, weitere Delegationsmitglieder und Ange-
stellte des Generalsekretariats der OPEC) ei-
ne neue Dimension des Terrorismus in den
1970er-Jahren – vor allem eine „nie dage-
wesene Verhandlungsmasse für die Terroris-
ten“ (S. 246). Unter dem Kommando des Ve-
nezolaners „Carlos“ agierte eine mehrköp-
fige Gruppe, unter anderem Hans-Joachim
Klein von den Revolutionären Zellen (Frank-
furt) und eben Gabriele Kröcher-Tiedemann.
Bei der Stürmung der Ministerkonferenz wur-
den drei Menschen getötet. Überzeugend ar-
beitet Dahlke die enormen Handlungsanfor-
derungen für die österreichische Bundesre-

gierung und insbesondere die Drucksituati-
on für den Bundeskanzler Bruno Kreisky her-
aus. Die Geiseln wurden nach zähen Ver-
handlungen in Algier freigelassen. Die be-
teiligte Terroristin Kröcher-Tiedemann wur-
de nach ihrer erneuten Festnahme im De-
zember 1977 bei Delsberg/Schweiz im Ju-
ni 1978 durch ein Schweizer Gericht zu 15
Jahren Zuchthaus wegen Mordversuchs ver-
urteilt, wobei das Schweizer Bundesgericht
im August 1979 die vom Justizministerium
beantragte Auslieferung an die Bundesrepu-
blik Deutschland für zulässig erklärte.1 Ob-
wohl diese Auslieferung an die deutschen
Behörden erst nach zwei Dritteln der Haft-
zeit und nicht vor 1988 erfolgen sollte, wur-
de Kröcher-Tiedemann von den schweizeri-
schen Behörden im Dezember 1987 zur Ver-
büßung der Reststrafe und wegen ihrer Teil-
nahme am OPEC-Überfall nach Deutschland
überstellt. Anlässlich der geplanten Auslie-
ferung der Akteurin an die Bundesrepublik
Deutschland richtete „Carlos“ ein Drohschrei-
ben an den damaligen Bundesinnenminister
Friedrich Zimmermann, „in dem Carlos an-
kündigte, dass seine ‚Organisation’ entspre-
chend antworten werde, falls irgendwelche
justiziellen und polizeilichen Maßnahmen ge-
gen Tiedemann eingeleitet würden“.2 Im Pro-
zess vor dem Landgericht Köln wegen des
Verdachts des Mordes und der Geiselnah-
me im Zusammenhang mit dem Überfall auf
die OPEC wurde sie am 22. Mai 1990 frei-
gesprochen.3 Allerdings hing dies nicht mit
der von „Carlos“ geäußerten Drohung zu-
sammen, sondern erfolgte vielmehr aus Man-
gel an Beweisen. So sei Kröcher-Tiedemann
nicht nachzuweisen, dass sie beteiligt gewe-
sen sei respektive zwei Sicherheitsbeamte er-
schossen habe.

Matthias Dahlkes aufschlussreiche Studie
verdeutlicht, wie schwierig es ist, im Kon-
text des Terrorismus mit dem Begriff „trans-
national“ zu arbeiten. Um der Komplexität
des Themas gerecht zu werden, sind weitere
Forschungsanstrengungen zur transnationa-

1 Beschluss des Landgerichts Köln in der Strafvollstre-
ckungssache betreffend Gabriele Tiedemann (Akten-
zeichen: 103 StVK 281/90), 29.4.1991; Staatsanwalt-
schaft Bochum, Bd. V, Bl. 879.

2 Bericht des Bundeskriminalamts, 22.8.1994; Bundesar-
chiv Koblenz, Bestand 131/220, Bd. III.

3 Ebd.
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len Dimension terroristischer Aktionen sowie
überhaupt eine stärkere Entschlüsselung von
Verflechtungen und Beziehungsnetzen unab-
dingbar.
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